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Wer sich Hoffnungen gemacht
hat, die eine oder andere euro-
päische Hauptstadt könnte der
Schweiz im Streitmit Brüssel um
das Rahmenabkommen noch
beispringen,muss sich jetzt ent-
täuscht sehen. Die EU-Staaten
stützen in einem gemeinsamen
Bericht die harte Linie der EU-
Kommission.Diese sogenannten
Schlussfolgerungen sollen for-
mell nächsten Dienstag bei
einemMinistertreffen in Brüssel
verabschiedet werden.

Die Mitgliedsstaaten bedau-
erten es «ausgesprochen», dass
der Bundesrat im Dezember das
Verhandlungsergebnis beim
Rahmenabkommen nicht verab-
schiedet habe, heisst es im Ent-
wurf. Die EU-Staaten rufen den
Bundesrat auf, sich hinter das
verhandelte Rahmenabkommen
zu stellen und es demParlament

zur Annahme zu unterbreiten,
sobald die Konsultation imFrüh-
ling abgeschlossen ist. Weiter
wird daran erinnert, dass ohne
die neue Grundlage für die
bilaterale Beziehung die EUnicht
bereit ist, mit der Schweiz neue
AbkommenmitMarktzugang ab-
zuschliessen.

Alle zwei Jahre
In den Schlussfolgerungen be-
wertet die EU alle zwei Jahre die
Beziehungen zuDrittstaatenwie
der Schweiz. Diese Zeitung hat
am 18. Januar über einen frühe-
ren Entwurf berichtet, der seit-
her von den Experten der Mit-
gliedsstaaten bereinigt worden
ist. Auf den fünf Seiten findet
sich auch viel Lob, wie etwa zur
Zusammenarbeit im BereichMi-
gration und Asyl. Unübersehbar
ist allerdings auch die Ungeduld

mit Blick auf den Kohäsionsbei-
trag. Die EU-Staaten erwarteten
eine rasche Annahme durch das
Schweizer Parlament – ohne
neue Bedingungen.

Im Fokus steht aber vor al-
lem die mühsame Suche nach
einem Neuanfang in der bilate-
ralen Beziehung.Mit der Positio-
nierung geben die Hauptstädte
der EU-Kommission Rückende-
ckung. Der Bericht ist gleichzei-
tig der Rahmen für den Umgang
mit der Schweiz. Die Mitglieds-
staaten hätten die Schweiz be-
reits seit 2008 darauf hingewie-
sen, dass das bilaterale Verhält-
nis wegen seiner «Komplexität,
Unvollständigkeit und des dar-
aus entstehenden Mangels an
einheitlichen Bedingungen für
Bürger und Unternehmen» an
seine Grenzen stosse, heisst es
in den Schlussfolgerungen. Mit

dem verhandelten Entwurf für
das Rahmenabkommen habe
man nun «faire und ausgegliche-
ne Lösungen» unter anderembei
der dynamische Rechtsübernah-
me und derunabhängigen Streit-
schlichtung gefunden.

Ein Rahmenabkommen ist für
die EU nicht nur Voraussetzung
etwa für ein Strom- oder Finanz-
dienstleistungsabkommen, son-
dern auch «wesentliches Ele-
ment zur Entscheidung über
weiteren Fortschritt zu gegensei-
tig vorteilhaftemMarktzugang».
Mit derverklausulierten Formu-
lierung wird die Drohung von
EU-Kommissar Johannes Hahn
aufgenommen, von Fall zu Fall
künftig auch die Aktualisierung
von bestehendenAbkommen als
Druckmittel einsetzen zuwollen.

Stephan Israel, Brüssel

EU-Staaten stellen sich hinter Brüssel
Rahmenabkommen Die Mitgliedsstaaten stützen den harten Kurs der EU-Kommission.

Es war eine provokative Idee –
zu provokativ offenbar. Am
Dienstag hat der Vorstand des
Bauernverbands (SBV) beschlos-
sen, im Rahmen des Projekts
«Schau in mein Feld» auf soge-
nannteNullparzellen zuverzich-
ten. Der stellvertretende Direk-
tor des Verbandes, Urs Schnei-
der, bestätigt entsprechende
Informationen dieser Zeitung.
Dem Entscheid ist eine längere
Diskussion vorausgegangen.Am
Ende, so Schneider, war der Be-
schluss «breit akzeptiert».

Geplant war Folgendes: Lan-
desweit hätten Bauern anviel be-
gangenen Wegen Nullparzellen
ausgeschieden – Flächen, auf
denen sie auf jegliche Eingriffe
verzichtet hätten, also auch auf
Pestizide. So hätte die Bevölke-
rung laut SBVmit eigenenAugen
sehen können, dass Kulturen
«Pflege brauchen,wennman et-
was ernten will». Denn, so
Schneider, ohne Pflanzenschutz-
mittel könne es bei den Ernten
zu Einbussen von 30 bis 40 Pro-
zent kommen, im Extremfall
zumTotalausfall. Eine Informa-
tionstafel mit dem Hinweis
«Dein Essen ist in Gefahr!» hät-
te Spaziergänger und Wanderer
aufrütteln sollen.

Widerstand der Biobauern
Die NullparzellenwarenTeil der
Kampagne, mit welcher der
Bauernverband auf zwei Agrar-
Initiativen reagiert, die voraus-
sichtlich nächstes Jahr zur Ab-
stimmung kommen: die Trink-
wasserinitiative, die nur noch
jenen Bauern Subventionen ge-
währen will, die vollständig auf
den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln verzichten. Und die
Volksinitiative «Für eine Schweiz
ohne synthetische Pestizide», die
auf einVerbot von synthetischen
Pestiziden abzielt.

Nach der Lancierung der
Kampagne im Januar zeigte sich,
dass die Idee verkümmerter Ern-
ten auf Widerstand stösst – vor
allem bei Biobauern. Einzelne
warfen demVerband Konsumen-
tentäuschungvor. Schneiderver-
wahrt sich gegen den Vorwurf.
«Wir wollten einzig aufzeigen,
dass die Pflanzen Schutz und
Pflege brauchen. Wir wollten
Produktionsformenwie die Bio-
Landwirtschaft sicherlich nicht
desavouieren.»

Viel Halbwissen vorhanden
Die Kampagne des Bauernver-
bands enthält diverse andere
Elemente wie etwa Flurgänge,
Auftritte an Publikumsmessen,
Gewerbeschauen sowie Anlässe
auf Bauernhöfen. Alles mit dem
Ziel, der Bevölkerung zu erklä-
ren, dass eingesetzte Mittel die
letzte Stufe des Pflanzenschut-
zes und damit eine Art Sicher-
heitsnetz seien. Daran hält der
Verband fest.

Als Alternative zu den Null-
parzellen will der Verband nun
gepflegteAcker- und Spezialkul-
turen kennzeichnen und so auf
die seiner Ansicht nach wichtige
Bedeutung des Pflanzenschutzes
hinweisen. In der Bevölkerung
gebe es «viel Halbwissen» darü-
ber, sagt Schneider.Ohne sachli-
che Aufklärung könnten sich die
Leute kein «differenziertes» Bild
von der Thematik machen.

Stefan Häne

Bauern verzichten
auf provokative
Kampagne
Abstimmung Der
Bauernverband justiert
seinenWiderstand gegen
die Trinkwasserinitiative.

Rüstungskooperation
mit den USA
Forschung Die Schweiz und die
USA wollen bei der Forschung
und Entwicklung im Rüstungs-
bereich stärker kooperieren. Der
Bundesrat hat eine entsprechen-
de Vereinbarung genehmigt.
Durch die verstärkte Kooperation
mit US-Forschungsinstitutionen
profitiere die Schweiz von einem
Kompetenz- und Erfahrungs-
transfer in Gebieten, die zur Be-
urteilung künftiger Systeme der
Armee und des Bevölkerungs-
schutzes wichtig seien. (sda)

Niederländischer
Premier in Bern
Besuch Der niederländische Mi-
nisterpräsident Mark Rutte hat
gestern die Schweiz besucht. Er
diskutierte mit den Bundesräten
Ueli Maurer, Ignazio Cassis und
KarinKeller-SutterFragenumden
Brexit und die Migration. (sda)

Nachrichten

Markus Brotschi

Jedervierte Erwerbstätige hat zu
viel Stress am Arbeitsplatz. Laut
dem Stress-Monitoring 2018 der
Gesundheitsförderung Schweiz
werden 27 Prozent derArbeitneh-
mer über ihre Ressourcen hinaus
belastet, 30 Prozent fühlen sich
emotional erschöpft.Wer sich zu
lange im Teufelskreis aus Über-
arbeitung undÜberforderung be-
wegt, landet in einem emotiona-
len, geistigen und körperlichen
Erschöpfungszustand.Allerdings
ist Burn-out weder eine medizi-
nische Diagnose noch eine an-
erkannte Krankheit. Häufig wird
eine Erschöpfungsdepression
diagnostiziert.

Doch nun soll das Burn-out-
Syndromals Berufskrankheit an-
erkanntwerden.Dies fordern der
Walliser SP-Nationalrat Mathias
Reynard und zwölf Mitunter-
zeichner mit einer parlamenta-
rischen Initiative, die am Freitag
in der Gesundheitskommission
des Nationalrats behandeltwird.

Mehr Stressprävention
Mit derAnerkennung als Berufs-
krankheit könnten Betroffene
besser behandelt, die Prävention
verstärkt und der beruflicheWie-
dereinstieg erleichtertwerden, so
Reynard. Erverweist auf Studien,
die belegten, dass dervon den Er-
werbstätigen empfundene Stress
stets grösser werde. Ursachen
seien derWandel in der Arbeits-
welt sowie die veränderten
Produktionsmethoden.Derwirt-
schaftliche Schaden durch Burn-
out-Fälle beträgt laut Gesund-
heitsförderung Schweiz jährlich
6,5 Milliarden Franken.

Arbeitsmedizinerin Brigitta
Danuserwürde dieAnerkennung
des Burn-out-Syndroms begrüs-
sen.Wäre dieses auf der Liste der
Berufskrankheiten, müssten die
Arbeitgeber mehr zur Stressprä-
vention unternehmen. Für Be-
troffene hätte die Anerkennung
denVorteil, dass die Unfallversi-
cherung die Behandlungskosten
übernähmen und keine Fran-
chise bezahlt werden müsste.

Würden Burn-out-Fälle in einem
Betrieb gehäuft auftreten,müss-
te dieVersicherung denUrsachen
nachgehen und Massnahmen
gegen die hoheArbeitsbelastung
verlangen, sagt Danuser. «Nur
schonwenndieVersicherungAb-
klärungen in einer Firmamacht,
wird das eine Wirkung ha-
ben.» Danuser ist Professorin für

Arbeitsmedizin im ZentrumUni-
santé in Lausanne und ehemali-
ge Präsidentin der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Arbeits-
medizin.Obwohl Burn-out in der
Schweizweit verbreitet ist, rech-
net sie nicht damit, dass viele
Fälle als Berufskrankheit an-
erkannt würden. Denn die
Krankheit muss zu über 50 Pro-

zent von der beruflichen Tätig-
keit herrühren. Bis heute sei in
der Schweiz noch nie eine psy-
chische Krankheit als berufsbe-
dingt anerkannt worden.

Auch der Psychologe Niklas
Baer befürwortet eine Anerken-
nung von Burn-out als Berufs-
krankheit. Damit erhielte das
Thema psychischer Erkrankun-

gen mehr Gewicht, und die Be-
troffenen würden weniger stig-
matisiert. Beim Burn-out werde
die Schwierigkeit allerdings da-
rin bestehen, die berufsbeding-
ten Faktoren und die anderen
Ursachen auseinanderzuhalten,
sagt Baer. Er ist Leiter der Fach-
stelle Psychiatrische Rehabilita-
tion an derPsychiatrie Baselland.

Wirtschaft: Der falscheWeg
Die Anerkennung als Berufs-
krankheit sei der falsche Weg,
sagt Martin Kaiser vom Arbeit-
geberverband. Burn-out sei ein
ernst zunehmendes Phänomen,
hinter dem verschiedene Diag-
nosen stünden. Häufig liege die
Ursache nicht nur in der berufli-

chen Tätigkeit, sondern es gebe
auch andere Gründe, etwa priva-
te. So oder so seien dieArbeitge-
ber gefordert, die Situation am
Arbeitsplatz früh zu erkennen,
um mit Massnahmen einen Zu-
sammenbruch zuvermeiden.Ge-
linge dies nicht,müssten Betrof-
fene professionell begleitet und
bei derRückkehr an denArbeits-
platz unterstützt werden.

Die Berufskrankheiten sind im
Unfallversicherungsgesetz gere-
gelt. Gesundheitsschädigende
Stoffe und arbeitsbedingte Er-
krankungenwie etwa die Staub-
lunge sind aufgelistet. Eine
Krankheit kann auch als Berufs-
krankheit anerkannt werden,
wenn sie nicht aufgelistet ist. Sol-
che berufsassoziierten Gesund-
heitsstörungen können Erkran-
kungen des Bewegungsapparats,
Schlaflosigkeit oder Stress sein.
Weil es dafür oft verschiedene
Ursachen gibt, besteht kaumAus-
sicht auf Anerkennung.

Burn-out soll als Berufskrankheit
anerkannt werden
Gesundheit Nationalräte und Arbeitsmediziner fordern Massnahmen gegen Überlastung am Arbeitsplatz.

Derwirtschaftliche
Schaden durch
Burn-out-Fälle
beträgt jährlich
6,5Milliarden.
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